
 

LANDKREIS CLOPPENBURG 
Vorlagen-Nr.: V-KUL/26/377 

Der Landrat 

Amt für Schule, Kultur und ÖPNV 
 

Cloppenburg, den 18.02.2026 
 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Ausschuss für Kultur und Freizeit 03.03.2026 öffentlich 

Kreisausschuss 10.03.2026 nicht öffentlich 

Kreistag 19.03.2026 öffentlich 

 

Behandlung:  ö f fent l ich  
 
 

Tagesordnungspunkt 

Antrag des Kreissportbundes Cloppenburg e.V. auf Gewährung eines Defizitausgleichs 
für den Sportcampus Oldenburger Münsterland 
 
 
Sachverhalt: 
Der Kreissportbund Cloppenburg e.V. beantragt mit Schreiben vom 16.02.2026 die Gewährung 
eines Defizitausgleichs für das Jahr 2025 für den Sportcampus Oldenburger Münsterland 
(Anlage 1).  
 
Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 18.11.2025 (V-KA/25/864) ist bereits eine 
Vorschusszahlung zum Defizitausgleich für das Jahr 2025 in Höhe von 109.000,00 EUR erfolgt. 
 
Für das gesamte Haushaltsjahr 2025 beantragt der Kreissportbund Cloppenburg e.V. einen 
Defizitausgleich in Höhe von 295.000,00 EUR. Abzgl. des bereits ausgezahlten Vorschusses in 
Höhe von 109.000,00 EUR beträgt der Restbetrag nunmehr 186.000,00 EUR. 
 
Gegenüber dem ursprünglich geplanten Defizit (303.000,00 EUR) konnte dieses leicht 
unterschritten werden. Um das Defizit so gering wie möglich zu halten, wurden auf der 
Kostenseite verschiedene Maßnahme geprüft und umgesetzt. 
 
Ferner wurde die Einführung von Kurzarbeit für Teile der Belegschaft geprüft. Dies war jedoch 
in mehreren Bereichen, wie der Küchenbereich sowie im Housekeeping und Hausmeisterei 
nicht umsetzbar. Gründe hierfür sind zum einen die laufende Belieferung der Mittagessen für 
die Kitas „Kita für Alle“ und „Sophie-Scholl-Schule. Eine entsprechende Ausweitung der 
Mittagessenbelieferung wird weiter forciert. Zum anderen kam Kurzarbeit aufgrund der 
laufenden Baumaßnahme und der damit verbundenen erhöhten Reinigungs- und 
Instandhaltungsanforderungen nicht in Betracht. Gleiches gilt für das Verwaltungspersonal.  
 
Weiterhin sind die Werbekosten höher ausgefallen als ursprünglich geplant, da im Zuge der 
Einführung eines neuen Namens einschließlich Logo das vollständige Corporate Design 
angepasst werden musste.  
 
Auch ist eine größere, nicht vorhersehbare Reparatur an einem Aufsitzmäher angefallen.  
 
Daneben hat sich durch einen gestiegenen Beherbergungsanteil von Jugendlichen unter 27 
Jahren – für die keine Umsatzsteuer anfällt – der Schlüssel für den Vorsteuerabzug von bislang 
65 % auf 50 %reduziert. Dadurch hat sich der Anteil der nicht abziehbaren Vorsteuer deutlich 
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erhöht, was sich entsprechend in den sonstigen Kosten niederschlägt. 
 
Auf der Einnahmenseite konnten infolge der Baumaßnahme ca. 50.000,00 EUR weniger Erlöse 
generiert werden als geplant.  
 
Der Kreissportbund Cloppenburg e.V. beantragt somit einen Restbetrag zum Defizitausgleich 
für das Jahr 2025 für den Sportcampus Oldenburger Münsterland in Höhe von 186.000,00 
EUR. Das Defizit ergibt sich aus der beigefügten Ertrags- und Liquiditätsplanung für das Jahr 
2025 des Sportcampus Oldenburger Münsterland, erstellt durch die AWL-
Steuerberatungsgesellschaft mbH (Anlage 2). 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Kreistag wird folgende Beschlussfassung empfohlen:  
 
Der Landkreis Cloppenburg gewährt dem Kreissportbund Cloppenburg e.V. einen 
Defizitausgleich für den Sportcampus Oldenburger Münsterland in Form des 
Restbetrages in Höhe von 186.000,00 EUR.  
 
 
Finanzierung: 
PSP-Element (Produkt) P1.424000  
Sachkonto: 431800 
 
Entsprechende Haushaltsmittel sind im Haushaltsjahr 2026 eingeplant. 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Antrag des Kreissportbundes Cloppenburg e.V. vom 16.02.2026 (Anlage 1)  
Ertrags- und Liquiditätsplanung für das Jahr 2025 (Anlage 2) 
Ertrags- und Liquiditätsplanung für die Jahre 2026 bis 2028 (Anlage 3) 
 
 
 


	Zuständig
	Typ
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

